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Die deutschen Bischöfe 

50 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Weltmissionssonntag 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, 

am 23. Oktober wird der diesjährige Weltmissionssonntag begangen. Die Aktion der 

Missio-Werke steht unter dem Motto „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 

(vgl. Jer 29,11). Der Prophet Jeremia rief diese Verheißung einst seinen nach Babylon 

verschleppten Landsleuten zu. Seine Botschaft lautete: Gott ist bei euch, auch in der 

fremden Stadt. 

Im Mittelpunkt der Missio-Aktion steht die kenianische Metropole Nairobi. Täglich 

strömen Menschen aus dem Umland in diese Stadt. Sie flüchten vor Perspektivlosigkeit, 

Gewalt und Dürre. Sie hoffen auf Arbeit und eine bessere Zukunft. Für die allermeisten 

aber endet die Suche in den großen Slums. 

Oft werden diese Armensiedlungen ausschließlich als Orte von Elend und Aussichtslo-

sigkeit betrachtet. Doch diese Sicht ist einseitig. Missio bringt uns Menschen nahe, die 

sich den Herausforderungen in einem neuen Umfeld stellen. Mit Ideenreichtum und Mut 

meistern sie ihr Leben in der riesigen Stadt und helfen sich gegenseitig. Unter schwie-

rigen Bedingungen entstehen neue Formen, den Glauben geschwisterlich zu leben. 

Liebe Schwestern und Brüder, am Sonntag der Weltmission bitten wir Sie um ein Zei-

chen christlicher Solidarität mit den Menschen in Kenia und weltweit. Beteiligen Sie 

sich an der Kollekte am kommenden Sonntag mit einer großzügigen Spende. Und blei-

ben Sie unseren Schwestern und Brüdern im Gebet verbunden. 

Vierzehnheiligen, den 10. März 2022 Für das Bistum Speyer 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 

 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16.10.2022, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 

werden und den Gemeinden darüber hinaus auch auf anderen geeigneten Wegen bekannt gemacht wer-

den. Der Ertrag der Kollekte am 23.10.2022 ist ausschließlich für die Päpstlichen Missionswerke Missio 

in Aachen und München bestimmt. 
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Hinweise der Missio-Koordinierungsstelle zur Durchführung der missio-Aktion 

Die missio-Aktion zum Weltmissionssonntag am 23.Oktober 2022 steht unter dem Motto „Ich will euch 

Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11). Der Prophet Jeremia rief diese Verheißung einst seinen nach 

Babylon verschleppten Landsleuten zu. Gott wird sich finden lassen, auch in der fremden Stadt. 

Im Mittelpunkt der diesjährigen missio-Aktion steht die Großstadt Nairobi in Kenia. Täglich strömen 

Menschen aus dem Umland in die Stadt. Sie flüchten vor Perspektivlosigkeit, Gewalt und Dürre und 

hoffen auf Arbeit und eine bessere Zukunft. Für die allermeisten endet die Suche in den großen Slums. 

„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben.“ – Diese Zusage Gottes gilt nicht nur seinem Volk damals 

im babylonischen Exil, sondern allen Menschen, die Neuaufbruch und Neubeginn wagen, auch in den 

Slums von Nairobi und sonstwo! 

Das Plakat zum Sonntag der Weltmission 2022 

Auf dem Plakat sehen wir eine Szene aus dem Slum Kibera in Nairobi, darüber das Wort des Propheten 

Jeremia. Die junge Mutter Linet Mboya befindet sich im Gespräch mit dem Yarumal-Missionar Firmin 

Koffi. Sie sprechen miteinander, gestikulieren. Fr. Firmin weiß: „Die Menschen brauchen nicht nur 

finanzielle Hilfe, nicht nur Geld, nicht nur materielle Dinge, sondern unsere einfache Anwesenheit und 

unser gutes Wort.“ 

missio-Materialversand 

Mit dem Vorversand im Juli 2022 erhalten die Pfarreien bereits einen Material-Bestellschein und auch 

schon die vorab abonnierten Pfarrbriefmäntel und Spendentüten. Anfang September geht dann an alle 

Pfarrgemeinden und Multiplikatoren der eigentliche Materialversand zur Gestaltung des Monats der 

Weltmission raus. Darin enthalten sind das Plakat, das Aktionsheft mit den Liturgischen Hilfen sowie 

das Schwerpunktheft „Kenia“ des missio-Magazins 5/2022. Zeitgleich gehen dann auch die im Abon-

nement bestellten Einzelmaterialien raus. 

– Wenn auch Sie bestimmte missio-Materialien passgenau für Ihre Zwecke bestellen möchten, rich-

ten Sie doch bitte bei missio ein Abo ein – Anruf oder E-mail genügt. 

– Bitte machen Sie in Ihrem Pfarrbrief oder – in diesen Zeiten immer wichtiger – in Ihrem elektro-

nischen Newsletter auf den Weltmissionssonntag aufmerksam. 

– Bitte hängen Sie das Plakat gut sichtbar im Schaukasten Ihrer Gemeinde aus. 

– Wenn Sie zukünftig mal einen Gast aus dem jeweiligen Beispielland zu sich in die Pfarrei oder 

Schule einladen wollen, melden Sie sich bitte beim diözesanen Referat Weltkirche. 

Die missio-Aktion 2022 in den Pfarreien und Gemeinden 

Wie auch immer sich die Corona-Pandemie entwickelt – bitte tun Sie, was möglich sein wird, um die 

missio-Aktion im Oktober in die Gemeinden und Schulen etc. zu tragen. Zeigen Sie Ihre solidarische 

Verbundenheit mit unseren Schwestern und Brüdern in Kenia und weltweit. Unsere Materialien, und da 

vor allem das Aktionsheft mit den Liturgischen Hilfen, bieten Ihnen zahlreiche Anregungen. Wir von 

missio sind weiter auf Ihr Engagement und Ihre Kreativität angewiesen. 
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Die missio-Kollekte am Sonntag der Weltmission 

Die missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission, dem 23. Oktober 2022, in allen Gottesdiensten 

(auch am Vorabend) statt. Bereits am Sonntag davor soll aber schon als Ankündigung das Wort der 

deutschen Bischöfe zum Sonntag der Weltmission verlesen werden. Sobald das Ergebnis der Kollekte 

vorliegt, sollten Sie es dann bald der Gemeinde in Ihrem Pfarrbrief oder elektronischen Newsletter mit 

einem herzlichen Dank bekannt geben. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeit-

nah und ohne jeden Abzug von den Gemeinden über die Bistumskassen an missio weitergeleitet werden. 

Eine Pfarrei-interne Verwendung der Kollektengelder, z. B. für eigene Partnerschaftsprojekte, ist nicht 

zulässig. missio ist den Spenderinnen und Spendern gegenüber rechenschaftspflichtig. Für den Fall, dass 

Sie Zuwendungsbescheinigungen ausstellen: missio, Internationales Kath. Missionswerk, Ludwig Mis-

sionsverein KdöR, Pettenkoferstr. 26-28, 80336 München. 

Alle missio-Materialien zum Downloaden und weitere Informationen zum Engagement der Kirche in 

Kenia finden Sie unter: www.missio.com bzw. direkt unter: www.weltmissionssonntag.de.  

missio-Ansprechpartner für inhaltliche Fragen 

Dr. Michael Krischer, e-mail: m.krischer@missio.de, 089 5162-247 

Bestellungen an den missio-shop (wenn möglich bitte mit Ihrer Kundennummer): 

Telefon: 089 5162-620 

E-Mail: info@missio-shop.de 

Fax: 089 5162-335 

 

  

http://www.missio.com/
http://www.weltmissionssonntag.de/
mailto:m.krischer@missio.de
mailto:info@missio-shop.de
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51 Aufruf der deutschen Bischöfe zum Diaspora-Sonntag 2022 

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Ein Christ ist kein Christ“ – diese Worte des Schriftstellers Tertullian brachten es schon 

vor etwa 1.800 Jahren auf den Punkt: Christ sein kann man nicht allein, sondern nur 

gemeinsam mit anderen. Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus und mit 

den Schwestern und Brüdern im Glauben ist das Fundament eines gelungenen Christ-

seins. Darauf weist auch das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken zum diesjährigen 

Diaspora-Sonntag hin. Die Aktion steht unter dem Leitwort „Mit DIR zum WIR“. 

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas und des Baltikums 

ist die große Mehrheit der Bevölkerung anders- oder nichtgläubig. Katholische Christen 

leben ihren Glauben vielfach unter schwierigen Bedingungen. Sie brauchen Räume und 

Gelegenheiten für Gebet und Begegnung, für Kinder- und Jugendarbeit, für den Dienst 

an denjenigen, die am Rande der Gesellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn sind. 

Die katholischen Gemeinden benötigen katechetisches Material, Fahrzeuge für die wei-

ten Wege – und vor allem Menschen, die in der Seelsorge mitarbeiten. Angesichts dieser 

Herausforderungen unterstützt das Bonifatiuswerk unsere Glaubensgeschwister in der 

Diaspora in jährlich etwa 800 Projekten. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie anlässlich des Diaspora-Sonntags am 20. 

November um Ihr Gebet, Ihre Solidarität und um eine großzügige Spende bei der Kol-

lekte. Helfen Sie mit, dass Gemeinschaft im Glauben auch in der Diaspora erlebbar 

bleibt. Denn keiner soll allein glauben. 

Vierzehnheiligen, den 10. März 2022 Für das Bistum Speyer 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 

 

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13.11.2022, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen 

oder den Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt gemacht werden. Die Kollekte am 

Diaspora-Sonntag, dem 20.11.2022, ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken 

bestimmt und ohne Abzüge entsprechend den Angaben im Kollektenplan weiterzuleiten. 

 

Hinweise zur Durchführung der Diaspora-Aktion 2022 

Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus sowie mit den Schwestern und Brüdern im Glauben 

ist das Fundament und das Ziel für ein gelingendes Christsein. Darauf verweist die diesjährige Diaspora-

Aktion des Bonifatiuswerkes. Sie steht unter dem Leitwort „Mit DIR zum WIR.“. 
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In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutschlands, Nordeuropas und des Baltikums, in denen die 

große Mehrheit oft anders- oder nichtgläubig ist, leben katholische Christinnen und Christen ihren Glau-

ben vielfach unter schwierigen Bedingungen. Das Bonifatiuswerk unterstützt unsere Glaubensgeschwis-

ter in der Diaspora sowie missionarische Initiativen in ganz Deutschland dabei mit jährlich etwa 800 

Projekten und ermöglicht so auf vielfältige Weise die Erfahrung von Gemeinschaft.  

Eröffnung der Diaspora-Aktion 

Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet am Sonntag, 6. November 2022, um 10.00 Uhr 

in der Domkirche St. Maria und St. Stephan zu Speyer mit einem feierlichen Pontifikalamt und interna-

tionalen Gästen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus deutschen Diözesen statt. Hauptzelebrant ist 

der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.  

Diaspora-Kollekte 

Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 20. November 2022, in allen Gottesdiensten einschließlich der 

Vorabendmessen gehalten. Das jeweilige Generalvikariat überweist die Spenden, einschließlich der spä-

ter eingegangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken. Auf ausdrücklichen 

Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug weitergeleitet werden. Die Ver-

wendung der Kollekte ist ausschließlich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes bestimmt. Das Bonifatius-

werk ist seinen Spenderinnen und Spendern gegenüber dankbar, transparent und rechenschaftspflichtig. 

Diaspora-Aktion in den Gemeinden 

Ende August 2022 erhalten alle Priester, Diakone, Pastoral- und Gemeindereferenten eine Aktions-

mappe mit Ideen zur Gestaltung einer Eucharistiefeier, eines Familiengottesdienstes und einer Wort-

Gottes-Feier sowie Impulsen zum Leitwort „Mit DIR zum WIR.“. Mitte September 2022 wird allen 

Gemeinden ein Materialpaket zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plakate, Kollektenaufsteller sowie 

vorbestellte Pfarrbriefmäntel und Spendentüten) zugeschickt.  Weitere Materialien können bestellt wer-

den und stehen zum Download zur Verfügung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar in Ihrer 

Gemeinde auf.  

Am Samstag/Sonntag, 12./13. November 2022, wird darum gebeten, den Aufruf der deutschen Bi-

schöfe zum Diaspora-Sonntag in allen Gottesdiensten zu verlesen und die Spendentüten zum Diaspora-

Sonntag zu verteilen. 

Am Diaspora-Sonntag, 19./20. November 2022, sollen die restlichen Spendentüten in den Kirchen-

bänken ausgelegt werden. Anregende Impulse zur Gestaltung des Gottesdienstes und für die Pastoral 

geben das Gottesdienstimpuls- sowie das Themenheft, die alle Gemeinden bereits Mitte September er-

halten haben und die als Download unter www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion abrufbar sind.  

Auf die Diaspora-Kollekte und auf die Online-Spendenmöglichkeit (www.bonifatiuswerk.de/spenden) 

soll in allen Gottesdiensten einschließlich der Vorabendmessen sowie im Pfarrbrief oder auf der Home-

page hingewiesen werden. 

Am Samstag/Sonntag, 26./27. November 2022, soll das Kollektenergebnis bekannt gegeben und dies 

mit einem Wort des Dankes an die ganze Gemeinde verbunden werden. 

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung 

Weitere Informationen und Materialien sind zu finden auf www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. Be-

stellungen sind per Mail an bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefonisch an 05251/2996-94 oder per 

Fax an 05251/2996-88 zu richten. 

http://www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion
mailto:bestellungen@bonifatiuswerk.de
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Der Bischof von Speyer 

52 Weiheproklamation 

Weihbischof Otto Georgens hat am Samstag, 10. September 2022, im Dom zu Speyer aus dem Bewer-

berkreis des Ständigen Diakonats 

Frank B o d e s o h n ,  Pfarrei Hl. Bruder Konrad, Martinshöhe, und 

Carsten N e u h e i s e l ,  Pfarrei Hl. Ingobertus, St. Ingbert 

das Sakrament der Diakonenweihe gespendet. 

Die Namen der Neugeweihten waren in allen Pfarreien bekannt zu geben. Die Gläubigen sollen einge-

laden werden, für die Neugeweihten zu beten. 

 

53 Inkraftsetzung eines Beschlusses der Bundeskommission der Arbeitsrechtli-

chen Kommission des Deutschen Caritasverbandes vom 30. Juni 2022 

BK 2/2022 

Die Bundeskommission beschließt: 

A. 

Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2022 

Änderungen in Anlage 30 und Anlage 14 AVR 

I. In § 2 Satz 2 Anlage 30 AVR werden die Wörter „in Höhe von 27,86 Euro“ durch die Wörter „ab 

1. Juli 2022 in Höhe von 28,79 Euro“ ersetzt. 

II. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 4 Anlage 30 AVR wie folgt geändert: 

1. § 4 Anlage 30 AVR erhält folgende Bezeichnung: 

 „§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an Wochenenden“. 

2. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 angefügt: 

 „(4) 1Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) am Wo-

chenende (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5 Uhr) dürfen an höchstens zwei Wochenenden im 

Kalendermonat angeordnet werden. 2Abweichend davon darf je Kalendervierteljahr für ein 

weiteres Wochenende Arbeitsleistung angeordnet werden. 3Die Arbeitsleistung wird jeweils 

dem Kalendermonat zugeordnet, in dem sie begonnen hat. 4Darüber hinaus dürfen weitere 

Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft) nur angeordnet 

werden, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensicherheit droht. 5Wochenenden, an 

denen gemäß Satz 4 weitere Arbeitsleistung angeordnet wurde, sind innerhalb der nächsten 

drei Kalendermonate als zusätzliche Wochenenden ohne Arbeitsleistung zu gewähren. 6Dies 

gilt nicht für Arbeitsleistungen, die an dem ersten weiteren Wochenende im Kalendervier-

teljahr erbracht worden sind. 7Sind nach Satz 5 zu gewährende freie Wochenenden nicht 

innerhalb der Frist nach Satz 5 gewährt worden, erhöht sich für die in dieser Zeit erbrachte 
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Arbeitsleistung bei Vollarbeit das Entgelt je Stunde um 10 Prozent, bei Bereitschaftsdienst 

die Bewertung des Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10 Prozentpunkte bzw. 

wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10 Prozent des Entgelts ge-

mäß § 7 Abs. 3 gezahlt. 8Jedenfalls ein freies Wochenende pro Monat ist zu gewährleisten.“ 

III. § 6 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert: 

1. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 werden in § 6 Absatz 8 Anlage 30 AVR nach Satz 3 

folgende neue Sätze 4 bis 7 eingefügt: 

 „4Im Kalendermonat sind nicht mehr als 13 Rufbereitschaften zu leisten. 5Darüber hinaus-

gehende Rufbereitschaften sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Pati-

entensicherheit droht. 6Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze 

nach Satz 4 entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen 

regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter 

Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. 7Verbleibt bei der Berechnung nach Satz 6 ein Bruchteil, 

der mindestens einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst aufgerundet; 

Bruchteile von weniger als einem halben Dienst bleiben unberücksichtigt. 

 Anmerkung zu § 6 Absatz 8 Satz 4: 

Eine Rufbereitschaft umfasst maximal die Zeitspanne von 24 Stunden.“ 

 Der bisherige Satz 4 wird Satz 8. 

2. Mit Wirkung ab dem 1. April 2022 werden die Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 1 wie folgt 

gefasst: 

a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz 1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste 

auf maximal sieben Dienste pro Monat erhöht werden. 2Darüber hinausgehende Bereit-

schaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensi-

cherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier Be-

reitschaftsdiensten im Kalendermonat für jede darüber hinaus geleistete Bereitschafts-

dienststunde um 10,0 Prozentpunkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb eines 

Kalenderhalbjahres monatlich im Durchschnitt mehr als vier Bereitschaftsdienste leis-

ten, erhalten zusätzlich pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzurlaub; die Höchstur-

laubstage nach § 17 Absatz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 5Absatz 10 Satz 3 

findet keine Anwendung. 

b) 1Kleine Fachabteilungen im Sinne dieser Regelung sind nur solche, die unter direkter 

Leitung einer Chefärztin, eines Chefarztes oder einer leitenden Ärztin, eines leitenden 

Arztes stehen und in denen fachlich zwingend ein eigener Bereitschaftsdienst organi-

siert werden muss; hierunter fallen nicht (fach-)bereichsübergreifende Dienste und 

keine Dienste sogenannter „Bereitschaftsdienstpools“. 2Kleine Fachabteilungen sind 

nur Einheiten mit maximal 7,0 am Bereitschaftsdienst teilnehmenden Ärzten (VK-

Werte). 

c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist zum einen eine Dienstverein-

barung mit dem Inhalt, dass diese Regelung angewandt wird und für welche kleine 

Fachabteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen der Regelung nach Anmerkung 

Nr. 1 a) bis d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstvereinbarung nicht möglich. 3Weitere 
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Voraussetzung ist die schriftliche Zustimmung der betroffenen Ärztin, des betroffenen 

Arztes gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung der zusätzlichen Bereitschaftsdienste 

nach Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der Zustimmung kann freiwillig eine 

höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a) Satz 1 festgelegt, vereinbart wer-

den. 5Die Ärztin, der Arzt kann die Zustimmung nach Satz 3 sowie die Vereinbarung 

nach Satz 4 mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. 6Der Dienstgeber 

darf eine Ärztin, einen Arzt nicht benachteiligen, weil die Zustimmung nicht erklärt 

bzw. eine höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten nicht vereinbart oder jeweils widerru-

fen wird.“ 

d) Die Regelung nach Anmerkung Nr. 1 zu Absatz 10 ist befristet bis zum 31.12.2025. 

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden die Anmerkungen Nr. 1a und 1c zu Absatz 10 

wie folgt gefasst: 

„a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz 1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste 

auf maximal sieben Dienste pro Monat erhöht werden. 2Darüber hinausgehende Bereit-

schaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der Patientensi-

cherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8 Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier Be-

reitschaftsdiensten im Kalendermonat für jede darüber hinaus geleistete Bereitschafts-

dienststunde um 10,0 Prozentpunkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die innerhalb eines 

Kalenderhalbjahres monatlich im Durchschnitt mehr als vier Bereitschaftsdienste leis-

ten, erhalten zusätzlich pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzurlaub; die Höchstur-

laubstage nach § 17 Absatz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 5§ 8 Abs. 3 Sätze 3 

und 4 bleiben unberücksichtigt. 6Auf die in den Sätzen 1, 3 und 4 genannten Zahlen 

von Bereitschaftsdiensten finden bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten die Re-

gelungen gemäß § 8 Abs. 3 Sätze 5 und 6 entsprechend Anwendung.“ 

„c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser Regelung ist zum einen eine Dienstverein-

barung mit dem Inhalt, dass diese Regelung angewandt wird und für welche kleine 

Fachabteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen der Regelung nach Anmerkung 

Nr. 1 a) bis d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstvereinbarung nicht möglich. 3Weitere 

Voraussetzung ist die schriftliche Zustimmung der betroffenen Ärztin, des betroffenen 

Arztes gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung der zusätzlichen Bereitschaftsdienste 

nach Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der Zustimmung kann freiwillig eine 

höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a) Satz 1 i.V.m. Satz 6 festgelegt, 

vereinbart werden. 5Die Ärztin, der Arzt kann die Zustimmung nach Satz 3 sowie die 

Vereinbarung nach Satz 4 mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich widerrufen. 
6Der Dienstgeber darf eine Ärztin, einen Arzt nicht benachteiligen, weil die Zustim-

mung nicht erklärt bzw. eine höhere Zahl an Bereitschaftsdiensten nicht vereinbart oder 

jeweils widerrufen wird.“ 

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 10 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst: 

 „1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten gemäß der Absätze 2 bis 5 hat die Ärztin/der 

Arzt grundsätzlich innerhalb eines Kalendermonats nur bis zu vier Bereitschaftsdienste zu 

leisten. 2Abweichend davon dürfen in einem Kalendermonat pro Kalendervierteljahr fünf 

Bereitschaftsdienste angeordnet werden, die von der Ärztin/dem Arzt zu leisten sind.  
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3Darüber hinausgehende Bereitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn andernfalls eine Ge-

fährdung der Patientensicherheit droht. 4Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist 

die Höchstgrenze nach Satz 1 entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten 

durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 

vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. 5Verbleibt bei der Berechnung nach 

Satz 4 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vollen 

Dienst aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Dienst bleiben unberücksich-

tigt.“ 

 Die Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 2 werden wie folgt gefasst: 

 „1Bereitschaftsdienste bis zu vier Stunden von Montag 5 Uhr bis Freitag 21 Uhr werden mit 

0,5 eines Dienstes gewertet. 2Bei der Teilung von Wochenenddiensten werden Bereitschafts-

dienste bis zu maximal zwölf Stunden mit 0,5 eines Dienstes gewertet. 

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 11 Satz 2 Anlage 30 AVR wie folgt 

gefasst: 

 „2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten, so erhöht sich die Bewertung des Bereit-

schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 für jeden Dienst des zu planenden Folgemonats um 

17,5 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 

17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 bei jedem Dienst des zu planenden Folgemonats 

gezahlt.“ 

6. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 11 Satz 5 Anlage 30 AVR wie folgt 

gefasst: 

 „5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanänderung nach Satz 3 zwischen der Dienstplanän-

derung und dem Antritt des Dienstes weniger als drei Tage, erhöht sich die Bewertung des 

Bereitschaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 17,5 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich 

zum Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 

gezahlt.“ 

7. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Absatz 12 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst: 

„(12) 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als 

auch Rufbereitschaft leisten, gilt, dass diese im Kalendermonat 

 bei einem Bereitschaftsdienst höchstens noch zu zehn Rufbereitschaften,  

bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu sieben Rufbereitschaften,  

bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens noch zu vier Rufbereitschaften und  

bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner Rufbereitschaft  

 sowie 

 bei bis zu vier Rufbereitschaften höchstens noch zu drei Bereitschaftsdiensten,  

bei bis zu sieben Rufbereitschaften höchstens noch zu zwei Bereitschaftsdiensten,  

bei bis zu zehn Rufbereitschaften höchstens noch zu einem Bereitschaftsdienst und  

bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu keinem Bereitschaftsdienst  

 herangezogen werden dürfen. 2Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist das 

Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit 
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zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und 

Ärzte zu berücksichtigen. 

Anmerkungen zu Absatz 12 Satz 2: 

1. Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als 

auch Rufbereitschaft leisten, wird ein Bereitschaftsdienst mit 13 Punkten und eine 

Rufbereitschaft mit 4 Punkten gewertet. 

2. Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8 Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann als 

erreicht, wenn die gegenseitige Anrechnung der Dienste einen Punktwert entspre-

chend dem Verhältnis ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen 

Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztin-

nen und Ärzte (52 Punkte) erreicht. 

3. Ein Rest von bis zu 3 Punkten bleibt hierbei unberücksichtigt.“ 

IV. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 7 Anlage 30 AVR wie folgt geändert: 

1. In Absatz 3 werden nach dem Satz 9 folgende neue Sätze 10 bis 12 angefügt: 

 „10Ab der vierzehnten Rufbereitschaft im Kalendermonat erhält die Ärztin/der Arzt zusätz-

lich zum Rufbereitschaftsentgelt einen Zuschlag von 10 Prozent des Entgelts gemäß § 7 

Abs. 3. 11Der Zuschlag nach Satz 10 erhöht sich nach jeder weiteren dritten Rufbereitschaft 

um jeweils weitere 10 Prozentpunkte. 12Teilzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte erhalten 

den Zuschlag nach Satz 10 ab Überschreitung der sich aus § 6 Abs. 8 Sätze 6 und 7 erge-

benden Anzahl an Rufbereitschaften. 

2. Die Anmerkung zu Absatz 3 wird wie folgt ergänzt: 

„2. Die Regelung in Satz 11 führt dazu, dass der Zuschlag für die vierzehnte bis sechzehnte 

Rufbereitschaft in einem Kalendermonat 10 v.H., die siebzehnte bis neunzehnte Ruf-

bereitschaft 20 v.H. usw. beträgt.“ 

3. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

„(4) 1Für die Inanspruchnahme in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr erhält die Ärztin/der 

Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für Überstunden sowie für etwaige Zeitzuschläge nach 

§ 7 Abs. 1 für die von § 7 Abs. 3 Sätze 4 bzw. 6 erfassten Zeiten einen Zuschlag in 

Höhe von 50 Prozent des Rufbereitschaftsentgelts nach § 7 Abs. 3 Satz 5. 2Bei Inan-

spruchnahmezeiten gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6 werden zur Berechnung des Zu-

schlags nach Satz 1 abweichend von § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6 Inanspruchnahmezeiten 

in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6 Uhr von unter einer Stunde auf eine Stunde gerundet; 

überschreitet die Addition der Inanspruchnahmezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 

6 Uhr die Zeitspanne von einer Stunde, findet keine Rundung statt. 3Der Zuschlag nach 

Satz 1 ist auf die im Folgemonat geäußerte Erklärung der Ärztin/des Arztes hin im 

Verhältnis 1:1 bis zum Ende des dritten Kalendermonats in Freizeit auszugleichen; 

Satz 1 der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe d findet entsprechende Anwen-

dung.“ 

4. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze 5 und 6. 
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V. § 8 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert:  

1. § 8 Absatz 2 Satz 1 Anlage 30 AVR wird wie folgt gefasst (mittlere Werte): 

 „1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes wird ab dem 1. Juli 2022 

das nachstehende Entgelt je Stunde in Euro gezahlt: 

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

I 31,26 31,26 32,44 32,44 33,63 33,63 

II 37,17 37,17 38,35 38,35 39,55 39,55 

III 40,13 40,13 41,31    

IV 43,67 43,67”     
 

2. In § 8 Absatz 2 Satz 3 Anlage 30 AVR wird das Datum „30. September 2021“ durch das 

Datum „31. Dezember 2022“ ersetzt. 

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden § 8 Absatz 3 Sätze 4 bis 6 Anlage 30 AVR wie 

folgt gefasst: 

 „4Ist erstmals in einem Kalendervierteljahr in einem Kalendermonat ein fünfter Bereit-

schaftsdienst (§ 6 Abs. 10 Satz 2) angeordnet worden, erhöht sich die Bewertung für diesen 

Bereitschaftsdienst gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10 Prozentpunkte; für weitere Bereitschafts-

dienste in diesem Kalendermonat gilt Satz 3 2. Halbsatz entsprechend mit der Maßgabe, dass 

sich die Bewertung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ab dem sechsten Bereitschaftsdienst um 10 Pro-

zentpunkte erhöht; dieser Zuschlag erhöht sich bei jedem weiteren Bereitschaftsdienst um 

weitere 10 Prozentpunkte. 5Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten verringert sich 

die Zahl der Bereitschaftsdienste nach den Sätzen 3 und 4 entsprechend dem Verhältnis ihrer 

individuell vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-

beitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und Ärzte. 6Verbleibt bei der Be-

rechnung nach Satz 5 ein Bruchteil, der mindestens einen halben Dienst ergibt, wird er auf 

einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Dienst bleiben 

unberücksichtigt.“ 

VI. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 13b Anlage 30 AVR wie folgt neu gefasst:  

 „§ 13b Einmalzahlung für das Jahr 2022 

 1Ärztinnen und Ärzte erhalten eine Einmalzahlung, die innerhalb von drei Monaten nach dem 

Monat des Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission ausgezahlt wird. 
2Die Höhe des Auszahlungsbetrages an die einzelne Ärztin/den einzelnen Arzt berechnet sich 

nach der Formel: 

 Höhe der Auszahlung = X – Y 

 X = individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der Anlage 30 AVR n. F., das an die einzelne 

Ärztin/den einzelnen Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis einschließlich dem Monat vor dem 

Monat des Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regionalkommission auszuzahlen ge-

wesen wäre, wenn Anhang A der Anlage 30 AVR in der durch die von der jeweiligen Regional-

kommission im Rahmen der ihr zustehenden Kompetenz beschlossenen Fassung bereits ab Okto-

ber 2021 gegolten hätten. 
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 Y = tatsächlich an die einzelne Ärztin/den einzelnen Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis ein-

schließlich dem Monat vor dem Monat des Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regio-

nalkommission ausgezahltes individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der Anlage 30 

AVR a. F. 

 Der Auszahlungsbetrag (X – Y) erhöht sich um weitere 50 Euro für Ärztinnen und Ärzte, die im 

Zeitraum für die Berechnung der Höhe der Auszahlung (X – Y) wenigstens einen Bereitschafts-

dienst geleistet haben, um weitere 30 Euro für Ärztinnen und Ärzte, die im selben Zeitraum we-

nigstens einen Einsatz im Rettungsdienst geleistet haben, sowie um weitere 20 Euro für Ärztinnen 

und Ärzte, an die im selben Zeitraum Über- oder Mehrarbeitsstunden ausgezahlt wurden, d. h. 

um maximal 100 Euro.“ 

 

VII. § 17 wird wie folgt geändert: 

1. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz 4 Satz 1 wie folgt gefasst: 

 „1Die Ärztin/der Arzt erhält für die Zeit der Bereitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 5 

Abs. 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von einem Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern mindes-

tens 144 Stunden der Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 

6 Uhr fallen, sowie von zwei Arbeitstagen pro Kalenderjahr, sofern mindestens 288 Stunden 

der Bereitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen.“ 

2. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz 5 wie folgt geändert: 

 Die Angabe „35“ wird durch die Angabe „36“ und die Angabe „36“ jeweils durch die An-

gabe „37“ ersetzt. 

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird nach Absatz 4 folgender neuer Absatz 5 einge-

fügt: 

 „(5) 1Vollzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte, die mehr als 29 Bereitschaftsdienste im Ka-

lenderhalbjahr geleistet haben, erhalten einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 2Absatz 4 Sätze 3 

und 4 gelten entsprechend.“ 

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der bisherige Absatz 5 zu Absatz 6 und wie folgt 

geändert: Das Wort „sechs“ wird durch das Wort „acht“ ersetzt; die Angabe „36“ wird durch 

die Angabe „38“ und die Angabe „37“ jeweils durch die Angabe „39“ ersetzt. 

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der bisherige Absatz 6 zu Absatz 7. 

 

VIII. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird folgender neuer § 20 eingeführt: 

 „§ 20 Kosten des Heilberufsausweises 

 Der Dienstgeber übernimmt die Kosten für den elektronischen Heilberufsausweis (eHBA) für 

Ärztinnen und Ärzte.“ 
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IX. Anhang A der Anlage 30 wird wie folgt gefasst (mittlere Werte): 

„Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte (monatlich in Euro) 
gültig ab 01.07.2022 

Entgelt- 
gruppe 

Grund- 
entgelt 

   Entgeltstufen 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

I 4.852,02 5.127,08 5.323,50 5.663,98 6.069,96 6.236,95 

II 6.403,90 6.940,83 7.412,30 7.687,33 7.955,76 8.224,22 

III 8.021,27 8.492,71 9.167,18 - - - 

IV 9.435,59 10.110,10 - - - -“ 

 

X. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird § 3 Abs. 2 der Anlage 14 AVR wie folgt neu gefasst: 

 „(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 beträgt der Urlaub für Ärztinnen und Ärzte, die unter den 

Geltungsbereich der Anlage 30 fallen, 31 Arbeitstage.“ 

XI. Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung zum 1. Juli 2022 in Kraft. Abweichend von 

Satz 1 treten die Ziffern II, III Nummern 3 bis 7, V Nummer 3 sowie VII Nummern 3 und 4 ab 

dem 1. Januar 2023 in Kraft. Die Nummer 2 der Ziffer III tritt zum 1. April 2022 in Kraft. Die 

Ziffer VII Nummern 1 und 2, Ziffer VIII und Ziffer X treten zum 1. Januar 2022 in Kraft. 

XII. Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Von der Befristung ausgenommen 

ist der mittlere Wert nach Ziffer X. 

XIII. Sollten sich aus den zurzeit stattfindenden Redaktionsverhandlungen zum TV-Ärzte/VKA noch 

Veränderungen ergeben, werden diese für die Anlage 30 AVR entsprechend durch Beschluss der 

Bundeskommission übernommen.  

B. 

Abtretungsverbot für Versorgungsansprüche  

Anlage 8 AVR 

 

I. In Anlage 8 AVR wird in den einleitenden Abschnitt „Grundsatz der Versorgung für Alter und 

Invalidität“ ein neuer Absatz 2 eingefügt:  

 „(2) Die aus der Anwendung dieser Anlage und dem Beschluss der Zentral-KODA zur Entgelt-

umwandlung vom 15.04.2002 in der jeweils geltenden Fassung entstehenden Versorgungsansprü-

che gegen die die Versorgung durchführenden Versorgungsträger und den Dienstgeber können 

nicht abgetreten werden. Sehen die Regelungen nach Satz 1 oder die den Versorgungsverhältnis-

sen durch die Versorgungsträger zugrunde gelegten Vertragsbedingungen ausdrücklich eine Ab-

tretbarkeit der Versorgungsansprüche vor, gelten für die Abtretbarkeit die dort getroffenen Rege-

lungen.“ 

 Die bisherige Regelung des einleitenden Abschnittes der Anlage 8 AVR wird zu deren Absatz 1. 
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II. Inkrafttreten 

 Die Änderungen treten zum 1. Juli 2022 in Kraft.  

Münster, den 30. Juni 2022 

gez. Heinz-Josef Kessmann 

Vorsitzender der Arbeitsrechtlichen Kommission 

 

C. 

Regelungsziel und wesentlicher Inhalt 

 

A. Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2022 

Mit dem Beschluss wird die Tarifeinigung für die Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Tarifrunde 2022 

zum TV-Ärzte/VKA auch für den Geltungsbereich der Anlage 30 zu den AVR nachvollzogen. Die zwi-

schen der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) und dem Marburger Bund (MB) 

vereinbarten Änderungen in den Bereichen Entgelt, Dienstplanung, Bereitschaftsdienste, Freie Wochen-

enden, Rufbereitschaft, Urlaub, Zusatzurlaub und zum Heilberufsausweis werden zum 1. Juli 2022 und 

1. Januar 2023 umgesetzt.  

 

B. Abtretungsverbot für Versorgungsansprüche 

Mit dem am 01.01.2021 in Kraft getretenen Gesetz für faire Verbraucherverträge vom 10.08.2021 

(BGBl. I 2021, Nr. 53 v. 17.08.2021, S. 3433) wurde in die Tatbestände der Klauselverbote mit Wer-

tungsmöglichkeit des § 308 BGB mit der neuen Nr. 9 die Bestimmung in AGB, die die Abtretbarkeit 

eines Geldanspruchs oder bei Fehlen von schützenswerten Interessen des Verwenders oder überwiegen-

den berechtigten Belangen des Vertragspartners eines anderen Rechts ausschließen, für unwirksam er-

klärt. Dies soll nicht gelten für Ansprüche auf Versorgungsleistungen im Sinne des BetrAVG. Nach 

dem Art. 229 § 60 EG-BGB gilt die Neuregelung nicht für vor dem 01.10.2021 entstandene Schuldver-

hältnisse. 

Die AVR enthalten zwar in Abschnitt X Abs. (f) Anlage 1 ein allgemeines Abtretungsverbot. Ein aus-

drückliches Abtretungsverbot für Ansprüche auf Versorgungsleistungen aus dem Betriebsrentengesetz 

(BetrAVG) enthielten die AVR bislang aber nicht. 

Die ursprünglich nicht im Gesetzentwurf enthaltene Ausnahmeregelung fand im federführenden Aus-

schuss für Recht und Verbraucherschutz ausdrücklich mit dem Hinweis Eingang in das Gesetz, dass 

„damit in arbeitsrechtlichen Vereinbarungen über betriebliche Altersversorgung auch weiterhin Abtre-

tungsausschlüsse formularmäßig vorgesehen werden können“ (BT-Drs. 19/30840 S. 14 zu Nr. 2 Buchst. 

a der Beschlussempfehlung). 

Nimmt man hinzu, dass das gesetzliche Abtretungsverbot des § 2 Abs. 2 S. 4 BetrAVG bei Direktver-

sicherungen nach einer Entscheidung des BGH (Urteil vom 20.05.2020, IV ZR 151/19) nicht dazu führt, 

dass schon während der Anwartschaftsphase der zukünftige Anspruch abgetreten werden kann, bedurfte 

die Regelung des Abtretungsverbotes einer klareren Regelung in den das Arbeitsverhältnis betreffenden 

AVR. 
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D. 

Beschlusskompetenz 

Die vorgeschlagene bundesweit geltende Regelung betrifft nicht die Festlegung der Höhe aller Vergü-

tungsbestandteile, des Umfangs der regelmäßigen Arbeitszeit und des Umfangs des Erholungsurlaubs 

im Sinne des § 13 Abs. 3 S. 1 AK-Ordnung. Damit besteht die Kompetenz der Bundeskommission der 

Arbeitsrechtlichen Kommission gem. § 13 Abs. 1 Satz 1 AK-Ordnung zur Regelung. 

 

* * * 

Inkraftsetzung für das Bistum Speyer 

Den vorstehenden Beschluss der Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen Kommission setze ich hier-

mit für das Bistum Speyer in Kraft. 

 

Speyer, den 14. September 2022 

 

 Dr. Karl-Heinz Wiesemann 

 Bischof von Speyer 

 

 

 

Bischöfliches Ordinariat 

54 Siegelfreigabe 

Ludwigshafen Hl. Edith Stein 

Az. 6/19 – 4/22 

Die Katholische Pfarrei und Kirchengemeinde Hl. Edith Stein in 

Ludwigshafen führt das nebenstehend abgedruckte Zweitsiegel. 

Die Freigabe des Siegels wird hiermit erteilt. 

Speyer, den 13. September 2022 

 

Markus Magin 

Generalvikar 
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55 Ausgleichsregelung für die Nutzung des Zentralen Pfarrbüros – Ausfüh-

rungsbestimmung nach § 43 der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsordnung 

für das Bistum Speyer (HKRO-AusfVO) 

§ 1 

Ausgleichsbetrag 

Für die Nutzung der Räumlichkeiten durch das Zentrale Pfarrbüro in einem Gebäude der Kirchenstiftung 

erhält diese von der Kirchengemeinde eine Ausgleichszahlung. Diese ist aus der jährlichen Schlüssel-

zuweisung an die Kirchengemeinde nach §§ 6 und 7 der Ordnung über die laufenden und einmaligen 

Finanzzuweisungen an die Kirchengemeinden und Kirchenstiftungen im Bistum Speyer (ZuweisungsO) 

zu entnehmen. 

§ 2 

Höhe des Ausgleichsbetrags 

Der Ausgleichsbetrag beträgt pauschal 7,25 €/qm und Monat (Kaltmiete) zzgl. Nebenkosten, sofern 

diese entsprechend erfasst werden können. Sofern eine Erfassung der Nebenkosten nicht möglich oder 

mit erheblichen Mehrkosten verbunden ist, erhöht sich der Ausgleichsbetrag um 4,00 €/qm und Monat 

auf 11,25 €/qm und Monat. 

§ 3 

Auszahlung des Ausgleichsbetrags 

Der Ausgleichsbetrag kommt der Kirchenstiftung dergestalt zu Gute, dass der nach § 2 zu berechnende 

Betrag monatlich einer Rücklage zugeführt wird, die bei dieser zweckgebunden für künftige Instandhal-

tungen und -setzungen für das das Zentrale Pfarrbüro beheimatende Gebäude zu bilden ist. 

§ 4 

Dynamisierung des Ausgleichsbetrags 

Der Ausgleichsbetrag wird durch Neuerlass dieser Ausführbestimmung nach Maßgabe der allgemeinen 

Preisentwicklung angepasst. 

§ 5 

Inkrafttreten 

Diese Ausführungsbestimmung tritt zum 01. Januar 2023 in Kraft. 

Speyer, den 19. September 2022 

 

Markus Magin 

Generalvikar 
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56 Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten am Mittwoch, dem 2. November 2022, dient auf Be-

schluss der Deutschen Bischofskonferenz der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan- und Or-

denspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in 

den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch 30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus 

weiterhin sehr wichtig. 

Die entsprechenden Ausbildungsgänge in vielen Ländern finden unter weiterhin schwierigen und durch 

Corona noch erschwerten Bedingungen statt. Renovabis fördert mit den Einnahmen aus der Allersee-

lenkollekte sowohl Priesteramtskandidaten direkt über Stipendien oder Fortbildungen zur Horizonter-

weiterung als auch die Ausstattung von Priesterseminaren.  

Renovabis bittet um ein empfehlendes Wort für dieses wichtige Anliegen. 

Ein Plakat wird von Renovabis direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden (Adresse siehe 

unten).  

Die Kollekten-Gelder sollen so bald wie möglich mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2022“ an die 

Bistumskasse überwiesen werden, die die Beträge an Renovabis weiterleitet. 

Nähere Auskünfte erteilt: 

Solidaritätsaktion Renovabis 

Kardinal-Döpfner-Haus, Domberg 38/40, 85354 Freising 

Telefon: 08161 5309-53 oder -49, Telefax: 08161 5309-44 

E-Mail: info@renovabis.de 

Internet: www.renovabis.de 

 

 

57 Zählung der sonntäglichen Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienst-

teilnehmer am 13. November 2022 

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonferenz (vgl. Vollversammlung vom 24.-27.02.1969, 

Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.04.1992, Prot. Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen 

Statistik der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottes-

dienstteilnehmer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet einheitlich am zweiten Sonntag 

im November (13.11.2022) statt. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäglichen Hl. Messen 

(einschl. Vorabendmesse) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher der Wort- oder Kommuni-

ongottesdienste, die anstelle einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottesdiensteilnehmern 

zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z. B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen und 

Besuchsreisende). 

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das 

Jahr 2022 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzu-

tragen.  
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58 Schriftenreihen der Deutschen Bischofskonferenz 

Beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz ist in der Reihe „Sonstige Publikationen“ folgende 

Broschüre erschienen: 

Jahresbericht Weltkirche 2021 

Zum zwölften Mal erscheint der „Jahresbericht Weltkirche“, der einen Überblick über die Vielfalt der 

weltkirchlichen Initiativen der katholischen Kirche in Deutschland bietet. Herausgeber ist die „Konfe-

renz Weltkirche“, in der die weltkirchlich engagierten Einrichtungen der katholischen Kirche in 

Deutschland zusammenarbeiten. 

Bezugshinweis 

Die genannte Veröffentlichung kann wie die bisherigen Hefte der aller Schriftenreihen bestellt werden 

beim Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Postfach 2962, 53019 Bonn, E-Mail: broschue-

ren@dbk.de oder über den online-Shop der Internetseite der Deutschen Bischofskonferenz www.dbk-

shop.de unter dem Menüpunkt „Publikationen“. Dort können sie auch als PDF heruntergeladen werden. 

Außerdem finden sich dort auch Kurzinformationen zum Inhalt der einzelnen Broschüren. 
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Dienstnachrichten 

Entpflichtung 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat die Verzichtserklärung von Pfarrer Roland H u n d  angenom-

men und entpflichtet ihn mit Wirkung vom 15. September 2022 als Pfarrer der Pfarrei Rheinzabern 

Mariä Heimsuchung. 

Ernennung von Dekanen und Prodekanen 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 für die Dauer von sechs 

Jahren zu Dekanen und Prodekanen ernannt: 

Dekanat Kusel: 

Pfarrer Michael K a p o l k a ,  Schönenberg-Kübelberg Hl. Christophorus, zum Dekan; 

Pfarrer Nils S c h u b e r t ,  Kusel Hl. Remigius, zum Prodekan. 

Dekanat Landau: 

Pfarrer Axel B r e c h t ,  Landau Mariä Himmelfahrt, zum Dekan; 

Pfarrer Arno V o g t ,  Herxheim Hl. Laurentius, zum Prodekan. 

Ernennung zum Administrator 

Mit Wirkung vom 16. September 2022 wurde Pfarrer Marco R i c h t s c h e i d  zum Administrator der 

Pfarrei Rheinzabern Mariä Himmelfahrt ernannt. 

Inkardination 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit Wirkung vom 1. September 2022 Pfarrer Stephan Ferdinand 

P e t r i ,  vormals P. Rhabanus Petri OSB, Wörth Hl. Christophorus, in die Diözese Speyer inkardiniert.  

Ernennungen von Ordenspriestern 

Auf Vorschlag des Provinzdelegates der Franziskaner Minoriten der Krakauer Provinz wurden folgende 

Ordenspriester mit Wirkung vom 1. September 2022 ernannt: 

P. Kamil C z u p s k i  OFM Conv., zum Kaplan der Pfarrei Ludwigshafen Hl. Franz von Assisi und zur 

Mithilfe im Dekanat Ludwigshafen; 

P. Radoslaw D ł u g i  OFM Conv., zuletzt Muttersprachliche Gemeinde, zum Beicht- und Wallfahrts-

seelsorger im Kloster Ludwigshafen Oggersheim. 

P. Tomasz L u k a w s k i  OFM. Conv., zuletzt Ludwigshafen, zum Beicht- und Wallfahrtsseelsorger 

im Wallfahrtskloster der Minoriten Blieskastel; 

P. Martin U r b a n s k i  OFM Conv., zuletzt Wallfahrtsseelsorger in Blieskastel, zum Seelsorger der 

polnischsprachigen Gemeinde in Ludwigshafen. 
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Wahlbestätigung 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat die Wahl der Regionalversammlung des BDKJ – Region 

Südpfalz vom 29. April 2022 zur Geistlichen Verbandsleitung bestätigt und Kooperator Dr. Dominik 

S c h i n d l e r ,  Landau Mariä Himmelfahrt, mit der Wahrnehmung der damit verbundenen Aufgaben 

beauftragt. 

Beauftragung von Diakonen 

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat mit der Diakonenweihe vom 10. September 2022 folgende Di-

akone im Zivilberuf mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 beauftragt: 

Diakon Frank B o d e s o h n  zur Mithilfe in der Pfarrei Martinshöhe, Hl. Bruder Konrad; 

Diakon Carsten N e u h e i s e l  zur Mithilfe in der Pfarrei St. Ingbert Hl. Ingobertus. 

Einstellung 

Mit Wirkung vom 1. November 2022 wurde Dr. theol. lic. iur. can. Jessica S c h e i p e r  in den Dienst 

der Diözese Speyer übernommen und der Abteilung Z/3 – Kirchenrecht als Leiterin zugewiesen. 

Beurlaubung 

Pfarrer Roland H u n d ,  zuletzt Rheinzabern, wurde mit Wirkung vom 16. September 2022 beurlaubt. 

Ausscheiden aus dem Dienst der Diözese 

Mit Wirkung vom 31. August 2022 ist P. Dr. Paweł S a l a m o n  OFM Conv., zuletzt Dahn, aus dem 

Dienst der Diözese ausgeschieden. 

Todesfälle 

Am 6. September 2022 verschied Pfarrer i. R. Otto T ü r k  im 89. Lebens- und 60. Priesterjahr. 

Am 7. September 2022 verschied Pater Albert C l a u s  CSSp im 93. Lebens- und 62. Priesterjahr. 

Am 16. September 2022 verschied Pfarrer i. R Msgr. Erich R a m s t e t t e r  im 97. Lebens- und 

73. Priesterjahr. Er war Mitglied des Pactum Marianum. 

R. I. P. 
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